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Milliardenbussen für Banken 

Die US-Behörden haben in den letzten Jahren Milliardenbussen gegen schweizer Grossban-
ken ausgefällt:  

• 2014 Credit Suisse: 2.6 Mia Dollar wegen Beihilfe zum Steuerbetrug 
• 2013 UBS: 955 Mio. Dollar wegen missbräuchlichen Hypothekardarlehen 
• 2012 UBS: 1.53 Mia Dollar wegen Manipulation des Libor 
• 2009 UBS: 780 Mio. Dollar wegen Beihilfe zum Steuerbetrug 

 

Im Gang sind Untersuchungen gegen die UBS und die CS wegen Manipulationen im Devisen-
handel zulasten der Kunden.  

Mit weiteren Milliardenbussen ist zu rechnen. 

 

Reaktion der FINMA 

Erst aufgeschreckt durch amerikanische Untersuchungen wurde und wird die schweizer Auf-
sichtsbehörde für die Banken, die FINMA, jeweils aktiv.  

So stellte sie in ihren Berichten vom Februar 2009, Dezember 2012 und Mai 2014 jeweils 
nachträglich schwere Verletzungen des schweizerischen Bankengesetzes fest. 

Im gleichen Zug lässt die FINMA regelmässig verlauten, sie habe keine Hinweise gefunden, 
wonach das Topmanagement vom Fehlverhalten, das zu den Milliardenbussen führte, etwas 
gewusst habe. 

Die Untergebenen haben laut dem Topmanagement selbständig und ohne Kenntnis von Ver-
waltungsrat und Geschäftsleitung gehandelt. Die FINMA übernimmt diese Darstellung und 
lässt die Konzernspitze unbehelligt. 



In einem Bankenkonzern passiert nichts, weder Inland, noch im Ausland, ohne vertikale 
Überwachung und Kontrolle durch die Geschäftsleitung und den Verwaltungsrat.  

Jeder Bankenkonzern verfügt über ausgefeilte Kontrollmechanismen mit Berichterstattungs-
pflicht bis an die Konzernspitze, um zu verhindern, dass Geld unbemerkt verschwindet. 

Das alles weiss auch die FINMA. 

 

FINMA wartet auf die Amerika 

Die FINMA hat den gesetzlichen Auftrag die Gläubiger und Anleger zu schützen. Ausserdem 
soll sie die Funktionsfähigkeit des Schweizer Finanzplatzes und dessen Reputation gewähr-
leisten. 

Wären weder in New York noch in London Untersuchungen in Gang gekommen, wäre in der 
Schweiz nichts passiert.  

In keinem der gravierenden Fälle ist die FINMA zuerst eingeschritten, obwohl sie die Gross-
banken direkt beaufsichtigt und das tägliche Geschäftsgebaren à fonds kennen müsste. 

An führender Stelle der FINMA sassen und sitzen ehemalige Mitglieder des Topmanage-
ments der Grossbanken.  

Leitende Mitarbeiter der FINMA wechseln ins Topmanagement der Finanzbranche. 

Dass die FINMA das Topmanagement der Grossbanken jeweils von jeder Verantwortung frei 
spricht, erstaunt angesichts der personellen Verflechtungen nicht. 

          

Keine Gefahr für Topmanagement 

Das erklärt auch, weshalb immer neue Fälle gravierenden Fehlverhaltens auftauchen. Die 
Gewinnmöglichkeiten aus Manipulationen sind zu gross und zu bonusrelevant.  

Das Topmanagement geht regelmässig das Risiko ein, im Wissen und aus der Erfahrung, dass 
es mit keinen persönlich treffenden Sanktionen der FINMA rechnen muss. 

Finanzdepartement, Bundesrat und Parlamentsmehrheit haben es trotz der zahlreichen 
Missstände immer abgelehnt, die notwendigen gesetzlichen Sanktionsmittel bereit zu stel-
len, um fehlerhaftes Verhalten von Topmanagern zu sanktionieren. 

Allfällige Bussen werden gegen juristische Personen ausgefällt, die rechtswidrig handelnden 
natürlichen Personen haben nichts zu befürchten. Insbesondere können sie ihr angehäuftes 
Vermögen behalten. 

Das Versagen der staatlichen Aufsicht fällt auf die Politik zurück, die dieses Versagen be-
wusst toleriert.  

Finanzdepartement und Bundesrat sind für die FINMA zuständig.  

Sie hätten dafür zu sorgen, dass die Behörde ihren gesetzlichen Pflichten nachkommt und 
nachkommen kann. Nämlich: Gläubiger und Anleger vor Missbräuchen zu schützen und Re-
putationsschäden zulasten der Schweiz zu vermeiden. 
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